
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Markterkundungsverfahren im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BayGibitR) Gemeinde Stephansposching; 
 
Fristverlängerung für die Stellungsnahmen zur Markterkundung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die Gemeinde Stephansposching hat mit Bekanntmachung vom 01.07.2021 auf der zentralen Online-
plattform www.schnelles-internet.bayern.de um Stellungnahme zur Markterkundung bis zum 20.08.2021 
aufgefordert. 
 
Es haben nun Bieter um eine Verlängerung der Frist zur Markterkundungsmeldung gebeten.  
Die Gemeinde Stephansposching gewährt hiermit eine Fristverlängerung zur Markterkundungs-
meldung bis 08.09.2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gemeinde Stephansposching 
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Datum 
13. August 2021 


